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RS OGH 1992/2/25 10ObS35/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1992

Norm

ASVG §175 Abs2 Z10

Rechtssatz

Die am 01.01.1992 in Kraft getretene Regelung des § 175 Abs 2 Z 10 ist auf Grund der Übergangsbestimmung des §

547 Abs 6 ASVG auf einen vor Inkrafttreten dieser Novelle eingetretenen Versicherungsfall nur anzuwenden, wenn der

Versicherte am 01.12.1991 auf Grund dieses Unfalles völlig erwerbsunfähig gewesen wäre. Die Rückwirkung des

Versicherungsschutzes in solchen Fällen ist nach dem erkennbaren Gesetzeszweck auf Härtefälle begrenzt, nämlich die

völlige Erwerbsunfähigkeit und den durch einen Unfall verursachten Tod des Versicherten.
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